
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
der Firma Buyecco Werbemedien 
 
 
I. Geltungsbereich 
 
1. Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Geschäftsbedingungen 
ausgeführt, es sei denn, der Auftraggeber widerspricht. Der Widerspruch ist als solcher zu 
kennzeichnen und gesondert gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. Soweit kein 
Widerspruch erfolgt, gelten die Geschäftsbedingungen als  anerkannt. 
2. Im kaufmännischen Verkehr erfolgt das Anerkenntnis jedoch spätestens mit Annahme des 
Angebotes oder mit der ersten Lieferung oder Leistung des Auftragnehmers. 
3. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 
 
II. Zustandekommen des Vertrages 
 
1. Der Vertrag mit dem Auftragnehmer kommt durch die Übermittlung des unterschriebenen 
Kundenauftrags per Fax, E-mail oder durch Zusendung der Auftragsbestätigung durch den 
Auftragnehmer oder der ersten Lieferung und Leistung durch den Auftragnehmer zustande. 
 
III. Preise 
 
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der 
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch ein Monat 
nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. Die Preise des Auftragnehmers verstehen sich ohne 
die gesetzliche  Mehrwertsteuer und gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Porto, Fracht, 
Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. 
2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich der dadurch 
verursachten Mehrkosten werden dem Auftraggeber berechnet. 
3. Materialkosten, wie Farbkopien, Computerausdrucke, Datenfernversand oder Datenabspeicherung 
auf Dateiträger wie CD-ROM etc., die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden nach Aufwand 
berechnet. 
4. Mit Auftragserteilung erfolgt eine 30 % Akontoabrechnung. 
 
IV. Zahlung 
   
1. Alle Rechnungen sind sofort und ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung zahlbar. Die Rechnung 
wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) 
ausgestellt.  
2.  Ist der Auftraggeber mit fälligen Zahlungen im Verzug, behält sich der Auftragnehmer vor, weitere 
Leistungen bis zum Ausgleich des offenen Betrages nicht auszuführen und hieraus entstandene 
Kosten an den Auftraggeber weiterzugeben. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Auftraggeber spätestens innerhalb von einer  
Woche schriftlich nach dessen Zugang zu erheben. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt 
als Genehmigung. 
 
V. Lieferung 
 
1. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der 
Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform. 
2. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druckvorlagen, Manuskripten, 
Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht  sowie ein vertragliches 
Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenständen bis zur 
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
 
Die vom Auftragnehmer gelieferte Ware oder übertragene Nutzungsrechte sowie Layout oder 
Reinzeichnungsunterlagen jeglicher Art bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des 
Auftragnehmers. 



 
VII. Beanstandungen, Gewährleistungen 
 
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur 
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht 
mit der Reinlayout bzw. Freigabeerklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler 
handelt, die erst in dem sich an die Reinlayouterklärung anschließenden Fertigungsvorgangs 
entstanden sind oder anerkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen 
Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig.  
3. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und 
Auflagendruck. 
 
4. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur 
bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der 
Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen den Zulieferanten an den 
Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch 
Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind. 
5. Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm 
eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. 
6. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. 
Berechnet wird die gelieferte Menge.  
 
VIII. Internetpräsentationen, Internetprogrammierung und Softwarelösungen 
 
1. Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen werden Internetpräsentationen oder webbasierte 
Softwarelösungen nach vorheriger Ankündigung aus dem Internet entfernt, wofür die Kosten für eine 
einmalige Einrichtung zusätzlich erhoben werden. 
2. Für die Wiedereinstellung von Präsentationen/webbasierten Softwarelösungen im Internet nach 
vorheriger Entfernung wegen Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen werden die Kosten für eine 
einmalige Einrichtung zusätzlich erhoben. 
3. Vom Auftraggeber gelieferte Texte und Bilder oder Inhalte sowie Links auf Seiten im Internet dürfen 
keine Warenzeichen-, Patent- oder andere Rechte Dritter verletzen. Für Schäden durch die gelieferten 
Daten haftet der Auftraggeber. 
4. Von dem Auftragnehmer gelieferte Bilder, Grafiken, Texte sowie Programmierung und webbasierte 
Softwarelösungen sind urheberrechtlich geschützt und stehen dem Auftraggeber für die Vertragsdauer 
zur Verfügung. Eine weitergehende Nutzung, Vervielfältigung oder Veränderung ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung durch  den Auftragnehmer gestattet. 
5. Die von dem Auftragnehmer erstellte Seiten/webbasierte Softwarelösungen sind urheberrechtlich 
geschützt und werden als solche gekennzeichnet. 
6. Die Inhalte der Präsentationen müssen der Wahrheit entsprechen. Der Auftragnehmer übernimmt 
keine Gewährleistung oder Haftung für die tatsächliche Qualifikation eines Vertragspartners. 
 
IX. Haftung 
  
1. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nur, soweit er Schäden durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln verursacht hat. 
2. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit und Erstellung von Projekten durch den 
Auftragnehmer wird von dem Auftraggeber getragen. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von 
Ansprüchen Dritter frei, wenn dieser auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers gehandelt hat, 
obwohl sie dem Auftraggeber ihre Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahmen 
mitgeteilt hat. 
3. Erachtet der Auftraggnehmer für die durchzuführenden Maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche 
Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder Institution für erforderlich, so trägt der 
Auftraggeber nach Abstimmung die Kosten. 
4. Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Designers selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadensersatz beträgt drei Jahre und 
beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen 
worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall  zu einer kürzeren Verjährung 
führen, gelten diese. 



5. Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 
bürgerlichen Gesetzbuches. 
6. Der Höhe nach ist die Haftung des Auftragnehmer beschränkt auf die bei vergleichbaren 
Geschäften dieser Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der 
Pflichtverletzung vorhersehbar waren. 
7. Die Haftung des Auftragnehmers für Mangelfolgeschäden aus dem Rechtsgrund der positiven 
Vertragsverletzung ist ausgeschlossen, wenn und soweit sich die Haftung desselben nicht aus einer 
Verletzung der für die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen Pflichten ergibt. 
 
X. Urheberrecht 
 
1. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere 
Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer von allen 
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 
2. Die vom Auftragnehmer gelieferte Bilder, Grafiken, Texte sowie Programmierung und webbasierte 
Softwarelösungen sind urheberrechtlich geschützt und stehen dem Vertragspartner für die 
Vertragsdauer zur Verfügung. Eine weitergehende Nutzung, Vervielfältigung oder Veränderung ist nur 
mit schriftlicher Genehmigung durch den Auftragnehmer gestattet.  
 
 
XI. Markenrechte/Daten/Copyrights 
 
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle rechtliche Verantwortung zu übernehmen, im Hinblick auf 
Urheberschutz, Jugendschutz, Presserecht und das "Recht am eigenen Bild". Für vom Auftraggeber 
beauftragte Veröffentlichungen sind nur Texte und Bilder zu veröffentlichen bzw. zur Veröffentlichung 
zur Verfügung zu stellen, an denen ein entsprechendes Nutzungsrecht besteht und zu denen das ggf. 
erforderliche Einverständnis abgebildeter Personen vorliegt.  
2. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der 
überlassenen Daten frei. Im Falle eines Datenverlustes kann der Auftragnehmer nicht haftbar gemacht 
werden, sofern dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Der Kunde verpflichtet sich, bei 
Nichtverschulden bzw. Vertretenmüssen des Auftragnehmers, alle erforderlichen Daten erneut 
unentgeltlich an den diesen zu übermitteln. 
3. Das Copyright auf alle durch den Auftragnehmer erstellten Arbeiten verbleibt beim Webdesigner. 
 
XII. Datenschutz 
 
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen 
Vertrages, Daten über seine Person gespeichert, geändert und oder gelöscht und im Rahmen der 
Notwendigkeit an Dritte übermittelt werden. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Daten, die 
für die Anmeldung und oder Änderung einer Domain (Internetadresse) notwendig sind. 
 
XIII. Impressum 
 
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in 
geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, 
wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat. 
 
XIV. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand 
 
1. Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer gilt deutsches 
Recht. 
2. Die Gerichtsstandvereinbarung gilt für Inlandskunden und Auslandskunden gleichermaßen. 
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist ausschließlich 
der Sitz des Auftragnehmers 
 
XV. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung 
ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von 
den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 



Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider 
läuft. 
 
Stand 01.01.2008 
 


